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(2) Aus den Mitteln des Fonds Handelsrisiko können finan
ziert werden:

a) Aufwendungen, die aus Umdispositionen des Handels in
folge veränderter Bedarfswünsche der Bevölkerung 
gegenüber den mit der Produktion entsprechend den 
Planaufgaben bzw. zentralen Orientierungen abgeschlos
senen Wirtschaftsverträgen entstehen und nach den ver
tragsrechtlichen Bestimmungen zu zahlen sind,

b) Stück- und Mengenprämien an Kollektive und Mitarbei
ter der Handelsbetriebe zur Verhinderung von Waren
verlusten auf der Grundlage der vom Minister für Han
del und Versorgung in Übereinstimmung mit dem Vor
stand des Verbandes der Konsumgenossenschaften der 
DDR und dem Zentralvorstand der Gewerkschaft Han
del, Nahrung und Genuß erlassenen Regelungen,

c) Kosten für Änderungen und Umarbeitungen, z. B. an 
modisch und technisch überholten Industriewaren, für 
Konfektionierung gebrauchswertgefährdeter Meterware 
■sowie für Reparaturen an Industriewaren zur Herstel
lung der Verkaufsfähigkeit,

d) Verluste bei Nahrungsmitteln sowie Obst, Gemüse und 
Speisekartoffeln, die durch das verkaufsfertige Herrich
ten bzw. Aufbereiten der Waren entstehen, *

e) Preisnachlässe entsprechend den jeweiligen Verkaufs
bedingungen, um bei Verderbgefahr oder .absehbarer 
Qualitäts- bzw. Gebrauchswertminderung der Ware 
volkswirtschaftliche Verluste zu vermeiden,

f) Preisherabsetzungen nach eingetretener Qualitäts- bzw. 
Gebrauchswertminderung zur Sicherung der Überein
stimmung zwischen Preis und Qualität bzw. Gebrauchs
wert (z. B. Beschädigung, Verschmutzung),

g) Preisherabsetzungen bei Obst, Gemüse, Speisekartoffeln 
im Einzelhandel, die sich aus der zentralen und bezirk
lichen operativen Preisbildung ergeben,

h) natürlicher Schwund bei Nahrungsmitteln einschließlich 
Obst, Gemüse, Speisekartoffeln unter Zugrundelegung 
festgelegter Schwundsätze im Rahmen der Rechtsvor
schriften,

i) Verluste im Rahmen der Warenbewegung innerhalb der 
Handelsbetriebe (z. B. Bruch, Verderb, Nullabwertungen), 
soweit nachweisbar alle Möglichkeiten zur Verhinderung 
ausgenutzt wurden,

j) Transportschäden, soweit diese von den Handelsbetrie
ben nach den vertragsrechtlichen Bestimmungen zu 
tragen sind und sie nicht durch die Versicherung aus
geglichen werden.

(3) Zur Kontrolle darüber, ob Preisnachlässe oder -herab- 
setzungen notwendig sind, sowie zur Sicherung einheitlicher 
Einzelhandelsverkaufspreise sind Abwertungen bei Konsum- 
gütem gemäß Anlage 2 (außer notwendigen Abwertungen auf 
Grund physischen Verschleißes) nur mit Zustimmung des 
Ministers für Handel und Versorgung bzw. des Generaldirek
tors des jeweiligen zentralen wirtschaftsleitenden Organs des 
sozialistischen Konsumgütergroßhandels statthaft.

§ 6

Verantwortung 
für die Verwendung des Fonds Handelsrisiko

(1) Die Leiter der wirtschaftsleitenden Organe haben

— für den zweckentsprechenden Einsatz der Mittel entspre
chende Anleitung zu geben,

— die Verwendung der Mittel zu kontrollieren und auszu
werten,

— zentral festgelegte Maßnahmen in Verbindung mit dem 
Fonds Handelsrisiko durchzusetzen,

— die entsprechend der Verwendung des Fonds Handelsrisiko 
für die weitere Arbeit mit den Warenbeständen notwendi
gen Festlegungen zu treffen,

— die Finanzbeziehungen zu regeln, die sich aus der Zentrali
sierung von Teilen des Fonds Handelsrisiko ergeben.

(2) Die Leiter der Handelsbetriebe sind für den Einsatz der 
Mittel, ihre Aufgliederung und zweckentsprechende Verwen
dung verantwortlich. Sie haben über Preisnachlässe und Preis
herabsetzungen einzelner Modelle und Artikel zu entscheiden, 
soweit dafür die Produktion eingestellt wurde. Zur Sicherung 
der inhaltlichen und zeitlichen Koordinierung von Maßnahmen 
haben sich die Leiter der Groß- und Einzelhandelsbetriebe 
gegenseitig abzustimmen und die Abteilung Handel und Ver
sorgung des zuständigen örtlichen Rates zu informieren. Die 
Ermächtigung der Leiter von Verkaufseinrichtungen für Null
abwertungen von Industriewaren ist nicht zulässig.

(3) Die Leiter der Verkaufseinrichtungen sind berechtigt, im 
Rahmen ihres Limits zu entscheiden über

— den Einsatz von Stüde-, Partie- und Zielprämien,

— die Kosten für Änderungen und Umarbeitungen von Er
zeugnissen zur Herstellung der Verkaufsfähigkeit,

— die Preisherabsetzungen bei beschädigten und beschmutz
ten Waren sowie bei Resten von Meterware und

— die Preisherabsetzungen für Einzelstücke.

(4) Reichen in Ausnahmefällen die planmäßig zu bildenden 
und den Handelsbetrieben verfügbaren Mittel des Fonds Han
delsrisiko nicht aus, um die erforderlichen betrieblichen Maß
nahmen durchzuführen, kann der übersteigende Betrag zusätz
lich zu Lasten der Kosten der Handelsbetriebe im Rahmen der 
planmäßigen Gewinnerwirtschaftung ohne Reduzierung der 
planmäßigen Verpflichtungen gegenüber dem Staat dem Fonds. 
Handelsrisiko zugeführt werden.

(5) Bei sozialistischen Einzelhandelsbetrieben, die verschie
dene „Fonds Handelsrisiko“ führen, sind die Fonds Handels
risiko für Waren täglicher Bedarf (einschließlich IWtB, Fisch 
und Fischwaren) und Obst, Gemüse, Speisekartoffeln zur Fi
nanzierung der notwendigen Maßnahmen gegenseitig aus
gleichbar. Reichen die Gesamtmittel beider Fonds Handels
risiko nicht aus, kann nach Abs. 4 verfahren werden.

(6) Die dem Fonds Handelsrisiko Industriewaren zugeführ
ten Mittel sind nur zur Finanzierung von Maßnahmen für 
Industriewaren einzusetzen. Reichen die Mittel des Fonds 
Handelsrisiko Industriewaren nicht aus, kann nach Abs. 4 
verfahren werden.

§7

Ermittlung des Senkungsbetrages

(1) Bei Preisherabsetzungen ist für die Ermittlung des Sen
kungsbetrages zu Lasten des Fonds Handelsrisiko

a) im Großhandel und bei Einzelhandelsbetrieben mit Groß
handelsfunktion die Differenz zwischen Industrieabgabe
preis alt/neu,

b) in Handelsbetrieben Obst, Gemüse und Speisekartoffeln 
■bei

— Frischware die Differenz zwischen
• kalkulatorischem Erzeugerpreis alt/neu beim Liefer

großhandel,
• Abgabepreis des Liefergroßhandels alt/neu beim 

Platzgroßhandel,


